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Antrag zur Beschlussfassung an den                                                             3 

Unterbezirksparteitag Leverkusen 4 

 5 

 6 

Anpassung/Änderung der Höchstüberlassungsdauer gemäß § 1 Abs. 1b Satz 1 und 2 7 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 8 

 9 

 10 

Antrag 11 

Die Höchstüberlassungsdauer gemäß § 1 Abs. 1b AÜG dahingehend abzuändern, dass sich die 12 

Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten sich nicht auf den Leiharbeitnehmer*in bezieht, 13 

sondern auf den vorgesehenen Arbeitsplatz des Leiharbeitnehmer*in beim Entleiher.  14 

 15 

Wir bitten um Weiterleitung des Antrages an den Bundesparteitag der SPD.  16 

 17 

Begründung 18 

Das AÜG soll Leiharbeit in Unternehmen die Möglichkeit bieten, zur Abdeckung von 19 

Auftragsspitzen und kurzfristigen Personalbedarfen zu reagieren.  Dementsprechend zielt das 20 

Gesetz im § 1 Abs. 1b Satz 1 und 2 AÜG darauf ab, die Funktion der Arbeitnehmerüberlassung 21 

als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung eines Arbeitskräftebedarfs zu schärfen. Diese 22 

Absichtserklärung spiegelt sich allerdings nicht in der Regelung der Höchstüberlassungsdauer 23 

wider, da sie ausschließlich arbeitnehmer- und nicht arbeitsplatzbezogen bestimmt wird.  24 

 25 

Der Einsatz von Leiharbeit von dauerhaftem Bedarf an Arbeitsleistung in Betrieben ist weiterhin 26 

möglich und die Verdrängung von Arbeitsplätzen von Stammbeschäftigten durch Leiharbeit 27 

wird nicht verhindert. Dem Gesetz nach, können vor Ablauf der Höchstüberlassungsdauer 28 

Leiharbeitnehmer*innen ausgetauscht und Stammbeschäftigte immer wieder durch andere 29 

Leiharbeitnehmer*innen ersetzt werden.   30 

 31 

Die richtige Sanktionsregelung, wonach die Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer zur 32 

Unwirksamkeit der Überlassung und zu einem Arbeitsverhältnis zum Einsatzbetrieb führen 33 

muss, ist wirkungslos. Die Leiharbeitnehmer*innen werden zur Rotation gezwungen. 34 

 35 

Daher muss die Höchstüberlassungsdauer auf den vorgesehenen Arbeitsplatz und nicht auf den 36 

Leiharbeitnehmer*in bezogen sein.  37 

Leverkusen, 14. Mai 2018                               


